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§ 16 SpaltG Auskunftserteilung
 SpaltG - Spaltungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.12.2022

(1) Wer durch die Spaltung in seinen rechtlichen Interessen betro en wird, kann von jeder an der Spaltung beteiligten

Gesellschaft die Erteilung von Auskünften über die Zuordnung von Vermögensteilen verlangen.

(2) Über diesen Anspruch entscheidet das Gericht im außerstreitigen Verfahren; die Glaubhaftmachung des

rechtlichen Interesses genügt. Das Gericht kann die Vorlage der Handelsbücher sowie die Einsichtnahme durch die

Partei oder durch einen zur beru ichen Verschwiegenheit verp ichteten Sachverständigen anordnen. Das Gericht

kann auch anordnen, daß der zur Auskunft Verp ichtete einen Eid dahin zu leisten hat, daß die Auskunft richtig und

vollständig ist.
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